
VORWORT DES VORSTANDES UND 
BEKENNTNIS ZUR ACHTUNG DER 
MENSCHENRECHTE UND DER DAMIT 
VERBUNDENEN UMWELTSTANDARDS

Die STARCAR EUROPASERVICE GROUP (SCES GROUP) 
bekennt sich uneingeschränkt zur Achtung der Men-
schenrechte und den damit verbundenen Umweltstan-
dards. Als einer der größten Mobilitätsdienstleister 
Deutschlands erkennen wir unsere gesellschaftliche 
Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitenden und 
unseren Geschäftspartnern an. Daher verpflichten wir 
uns zu diesen klaren Grundsätzen in unserem Handeln.

Wir verpflichten uns zur Achtung der Menschenrechte 
und kennen folgende Standards uneingeschränkt an:

•   Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (Resolu-
tion 217 A (III) vom 10.12.1948)

•  Die ILO Kernarbeitsnormen
•  Die zehn Prinzipien des UN Global Compact

Diese Grundsatzerklärung ist gemeinsam mit unse-
rem Verhaltenskodex Grundlage unseres Wirkens. Die 
soziale Verantwortung beschränkt sich dabei nicht 
ausschließlich auf die Mitarbeitenden und den Vor-
stand der SCES GROUP, vielmehr umfasst diese soziale 
Verantwortung auch den Aufsichtsrat, die Aktionäre 
und alle Lieferanten in unserer Lieferkette.

GELTUNGSBEREICH

Diese Grundsatzerklärung gilt für alle Mitarbeitenden 
der SCES GROUP mit allen Ihren Tochterunternehmen. 
Die SCES GROUP sieht es als selbstverständlich an, 
dass insbesondere unsere Agenturbetrieben, Lizenz-
partner und alle Lieferanten entlang der Lieferkette die 
Inhalte dieser Grundsatzerklärung für sich sinngemäß 
annehmen.

UNSERE VERPFLICHTUNG ZU MENSCHEN-
RECHTLICHEN UND UMWELTBEZOGENEN  
RISIKEN

Konkret verpflichten wir uns zu den folgenden Grund-
sätzen und verpflichten gleichfalls unsere Lieferanten 
und Vorlieferanten diesen Grundsätzen folge zu leisten:

•  Verbot von Kinderarbeit
•  Verbot von Zwangsarbeit und Sklaverei
•  Hinreichender Arbeitsschutz
•  Achtung der Koalitionsfreiheit
•  Schutz vor Diskriminierung
    •  aufgrund von Nationalität
    •  aufgrund von ethnischer Abstammung
    •  aufgrund von sozialer Herkunft
    •  aufgrund von Gesundheitsstatus
    •  aufgrund von Behinderung
    •  aufgrund von sexueller Orientierung
    •  aufgrund von Alter, Geschlecht
    •  aufgrund von politischer Meinung
    •  aufgrund von Religion
    •  aufgrund von Weltanschauung
•  Faire Entlohnung
•   Verbot des widerrechtlichen Entzugs von Land, Wäl-

dern oder Gewässern
•  Verbot der Nutzung gefährlicher Stoffe 
•  Vermeidung von Umweltschädigungen

VERPFLICHTUNG UNSERER 
UNMITTELBAREN ZULIEFERER

Diese Grundsatzerklärung sehen wir als verpflichtende 
Bekundung für alle unsere unmittelbaren Zulieferer an. 
Mit unserem CoC für Lieferanten verpflichten wir insbe-
sondere alle unsere Lieferanten zur Einhaltung der hier 
dargestellten Standards und Anforderungen entlang 
der gesamten Lieferkette. Der CoC für Lieferanten ist 
fester Bestandteil aller Ausschreibungen und Auftrags-
erteilungen an die Lieferanten der SCES GROUP. In 
allen Bereichen der Lieferkette wird eine uneinge-
schränkte Umsetzung dieser Grundsätze erwartet.

Bei Nichteinhaltung oder Zuwiderhandlungen werden 
wir konsequent handeln. Dieses kann Abhilfemaßnahen 
bis hin zum Ausschluss aus unserem Lieferantenpool 
nach sich ziehen.

 GRUNDSATZ- 
ERKLÄRUNG
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RISIKOMANAGEMENT

Die Wahrung der Menschenrechte und die damit ein-
hergehenden umweltbezogenen Notwendigkeiten sieht 
die SCES GROUP als verpflichtenden Bestandteil seiner 
Unternehmenspolitik an. Um dieses zu wahren und zu 
kontrollieren betreibt die SCES GROUP eine systema-
tische Beurteilung und Risikoanalyse der eigenen Pro-
zesslandschaft und der Risiken unserer Lieferanten.
Hierbei lieget der Fokus zunächst auf einer abstrakten 
Risikoanalyse durch Clusterung unserer Lieferanten 
nach verschiedenen Kriterien, wie:

•  Länderrisiko
•  Größe des Lieferanten
•  Warengruppen
•  Einkaufsvolumen

Bei der Überschreitung definierter Indikatoren untersu-
chen wir die Risiken des Lieferanten konkret. Aus der
Risikoidentifikation, Risikoanalyse und Risikobeurteilung 
erfolgt zum einen die stetige Weiterentwicklung von 
Präventionsmaßnahmen, zum anderen die Ableitung 
von entsprechenden Abhilfemaßnahmen. 

PRÄVENTIONS- UND ABHILFEMASSNAHMEN

Eine stetige Sensibilisierung der Mitarbeitenden für die 
Unternehmenswerte ist Grundlage für die Vermittlung 
der Werte, das Verständnis innerhalb des Konzernes 
und das angemessene Agieren in allen Bereichen. Die 
SCES GROUP führt daher regelmäßige Schulungen ih-
rer Mitarbeitenden in Bezug auf Compliance, Nachhal-
tigkeit und Arbeitssicherheit durch. Die SCES GROUP 
führt ständige und regelmäßige Kontrollen in Bezug auf 
die Einhaltung der Arbeitssicherheit durch. Bei Abwei-
chungen werden umgehend Maßnahmen ergriffen, die 
die Gesundheit und die Arbeitssicherheit unserer Mit-
arbeitenden stets und dauerhaft gewährleistet.

Bei Verstößen gegen den Inhalt dieser Grundsatzer-
klärung oder den Verhaltenskodex der SCES GROUP 
können Prozessanpassungen, Schulungen, Gespräche 
oder weitergehende Maßnahmen ergriffen werden.

Beim Auswahlprozess der Lieferanten berücksichtigt die 
SCES GROUP Sozial- und Umweltaspekte. Der zentrale 
Baustein der Einhaltung der Menschenrechte und der 
damit verbundenen Umweltaspekte innerhalb der Lie-
ferkette stellt der CoC für Lieferanten der SCES GROUP 
dar. Dieser ist Grundlage jeder Geschäftsbeziehung zu 
den Lieferanten der SCES GROUP. Dieser CoC für Liefe-
ranten dient dazu, die Ansprüche der SCES GROUP an 
die Lieferanten in Bezug auf Nachhaltigkeit aber auch 
auf Menschenrechte klar zu definieren und festzuschrei-
ben. Bei Verstößen gegen die Inhalte des CoC für Lie-
feranten werden Maßnahmen ergriffen, die Gespräche 
mit den betroffenen Lieferanten, Schulungsmaßnahmen 
beim Lieferanten oder auch Ausschluss beinhalten können.

BESCHWERDEVERFAHREN

Alle Verdachtsfälle des Verstoßes gegen geltendes 
Recht, gegen diese Grundsatzerklärung oder unseren 
Verhaltenskodex können auf jeder Internetseite des 
Konzerns unter dem Menüpunkt Hinweisgebersystem 
gemeldet werden.

BERICHTSERSTATTUNG

Über die Erfüllung der Sorgfaltspflicht innerhalb der 
Lieferkette wird die SCES GROUP jährlich öffentlich 
berichten. Die Ergebnisse der Risikoanalyse sowie 
die Wirksamkeit der getroffenen Abhilfemaßnahmen 
werden Teil des Berichtes sein.

 GRUNDSATZ- 
ERKLÄRUNG

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung 
der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. 
Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.Seite 2


